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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
 
Handelsname: Dip Agro Green Shield             

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen  des Stoffes oder Gemischs und 

Verwendungen von denen abgeraten wird  
Relevante identifizierte Verwendung: filmbildendes Euterpflegeprodukte 

 
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 

Hersteller/Lieferant: 
Arla Foods Agrar Service GmbH 
Im Scheid 1 
54597 Pronsfeld 
Tel. +49 (0) 6556 - 79-0 
Fax +49 (0) 6556 - 79-130 
DEinvoices@arlafoods.com 

  
1.4 Notfallauskunft:  

Tel. +49 (0) 6556 - 79-0 (während der Bürozeiten) 
 

 

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Gemäß CLP Verordnung ist keine Einstufung erforderlich. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
  
       Signalwort: entfällt 
 

Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung: Milchsäure 
 
Gefahrenhinweise: entfällt 
 
Sicherheitshinweise: 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett  
  bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 
2.3 Sonstige Gefahren 

Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB. 
 

 
 

 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch. 

mailto:DEinvoices@arlafoods.com
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3.2 Gemische  
 

CAS : 79-33-4  
EG Nr: 201-196-2 

L-(+)-Milchsäure, (S)- 

Eye Dam. 1; H318     Skin Irrit. 2 ; H315 

0,5 - 3 % 

 
zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu 
entnehmen. 

 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position 
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt 
aufsuchen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert 
eintreten. 
Nach Hautkontakt: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte 
Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.  
Nach Augenkontakt: Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die 
Augenlider gewaltsam öffnen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. 
Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. 
Nach Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen 
außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von 
Symptomen einen Arzt aufsuchen 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. 
Nach der Exposition können ernste Schäden verzögert eintreten. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:  
 Symptomatische Behandlung.  

 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel:  
 Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 
 

5.2 Besondere vom Stoff  oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: 
Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid 
Stickoxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Produkt brennt nicht. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und 
alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen 
ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend 
trainiert wurden. Feuerwehrleute müssen geeignete Schutzausrüstung tragen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Es sollen keine Maßnahmen 
ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend 
trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem 
Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder 
durchqueren. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. 
Hinweise für Einsatzkräfte: Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend 
abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine 
Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht 
ausreichend trainiert wurden. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen:  

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den 
Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
 Kleine freigesetzte Menge: Mit reichlich Wasser verdünnen. Mit inertem Material 

absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben. 
Große freigesetzte Menge: Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene 
Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. 
Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: 
 Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7,8 und 13 beachten. 
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7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Produkt darf nur als Euterpflegemittel entsprechend Gebrauchsanweisung verwendet 
werden. 
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz 
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die 
Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung 
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere 
Angaben zu Hygienemaßnahmen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das 
Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur 
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Empfohlene Lagertemperatur: 0 bis 30°C (32 bis 86°F). 
Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. 
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Nicht zusammen mit 
unverträglichen Stoffen (vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und 
Getränken lagern. 

 
7.3 Spezifische Endanwendung 

Bis Expositionsszenarien für die Einzelsubstanzen vorliegen nicht anwendbar.  

 

 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstung 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen, von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, 
zu überwachenden Grenzwerten 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine besonderen Lüftungsvorschriften. Gute übliche Raumlüftung sollte zur 
Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen. 
Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthält, verwenden 
sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, 
um die Exposition der Arbeiter unterhalb empfohlener oder gesetzlich 
vorgeschriebener Grenzwerte zu halten 
 
Persönliche Schutzausrüstung:  
Hygienische Maßnahmen 
Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind. 
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Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen. 
Atemschutz:  
Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine 
Atemschutzmaske erforderlich. 
Handschutz: 
Nicht erforderlich. 
Augenschutz:  
Nicht erforderlich. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen. 

 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Allgemeine Angaben     

Form:         flüssig 
Farbe:        grün 
Geruch:        schwach 

Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:    nicht bestimmt 
Siedepunkt/Siedebereich:     nicht bestimmt 

Flammpunkt:       > 100°C 

Zündtemperatur:       nicht bestimmt 

Zersetzungstemperatur:      nicht bestimmt 

Selbstentzündlichkeit:      nicht bestimmt 

Explosionsgefahr:       nicht bestimmt 

Explosionsgrenzen: 
Untere:        nicht bestimmt 
Obere:        nicht bestimmt 

Dichte bei 20 °C:       1.04 bis 1.06 

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser:    nicht bestimmt 

pH-Wert:        3,0 – 3,2 

Viskosität:  
Dynamisch:       1125 mPas 
Kinematisch:       nicht bestimmt 

Lösemittelgehalt:  
Organische Lösemittel:     nicht bestimmt 

 
9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 

 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
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10.2 Chemische Stabilität 
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch 
stabil. 

 
10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Keine spezifischen Daten verfügbar. 

 
10.5 Unverträgliche Materialien 

Keine spezifischen Daten verfügbar. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukten 

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zerfallsprodukte gebildet werden. 

 

 

11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor. 
 
Akute Toxizität:  
L-(+)-Milchsäure; CAS 79-33-4 
Inhalativ LC50 Ratte  >7,94 mg/l 4h 
Dermal LD50 Kaninchen >2000 mg/kg 
Oral LD50 Ratte  3543 mg/kg 
 
Reizung:  
Am Auge leichte Reizung möglich. 
Ätzwirkung: 
nicht getestet 
Sensibilisierung: 
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
Toxizität bei wiederholter Verabreichung 
nicht getestet 
Karzinogenität 
nicht getestet 
Mutagenität 
nicht getestet 
Reproduktionstoxizität 
nicht getestet 
Weitere Hinweise: 
Die toxikologische Einstufung des Gemischs basiert auf den Ergebnissen des 
Berechnungsverfahrens (konventionelle Methode) der Zubereitungsrichtlinie 
1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers sind über die Kennzeichnung  
hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten. 

 

 

12. Umweltspezifische Angaben 

12.1 Toxizität 
L-(+)-Milchsäure Akut LC50 130 mg/l Fisch 96 Stunden 
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12.1 Persistenz und Abbaubarkeit 
Bei der Einleitung saurer oder alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu 
achten, daß das eingeleitete Abwasser einen pH-Bereich von 6 - 10 nicht unter- bzw. 
überschreitet, da durch pH-Wert-Verschiebungen Störungen in Abwasserkanälen 
und biologischen Kläranlagen auftreten können. Übergeordnet gelten die örtlichen 
Einleiterichtlinien 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Gemäß den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw 
vPvB nicht erfüllt 

 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten vorhanden 

 

 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. 
Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Abfälle 
und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden. Beachtliche 
Rückstandsmengen des Abfallprodukts sollten nicht über den Abwasserkanal 
entsorgt werden, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage 
behandelt werden. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über 
ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die Entsorgung dieses 
Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter 
Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie 
den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung 
und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, 
Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen 
Empfehlung: 
Genaue Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen. 200114 Säuren 

 

 

14. Angaben zum Transport 

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): 
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
Lufttransprt ICAO-TI und IATA-DGR: 
 

!Kein Gefahrgut nach obiger Verordnung! 
 
  

 

 

15. Angaben zu Rechtsvorschriften 

15.1Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
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Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) : 
Nicht anwendbar 
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): 
Nicht anwendbar 
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): 
Nicht anwendbar 
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung): 
Das Produkt erfüllt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind. 
Zulassungen gemäß Titel VII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 
Keine 
Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 
Keine 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse 
Klasse : 1 (schwach wassergefährdend) gemäß AwSV 
Verweis auf Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 5001 einhalten. 
Lagerklasse gemäß TRGS 5101 : 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten) 
Lösemittelverordnung (31. BImSchV) 

 
15.2Stoffsicherheitsbeurteilung 

Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen. 

 

 

16. Sonstige Angaben 

Änderungen gegenüber der letzten Version 
Siehe Abschnitte/Unterabschnitte 2.2, 9.1, 15.1, 16 
Literaturangaben und Datenquellen 
Vorschriften 
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/21/EU. 
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/21/EU. 
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
348/20 13. 
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 
487/20 13. 
 
Internet 
1http://www.baua.de 
2http://www.arbeitssicherheit.de 
3http://gestis.itrust.de 
4http://logkow.cisti.nrc.ca 
5http://www.gischem.de 
 
Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der 
Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden: 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Umwandlungstabelle) 
Legende: 
ADR   Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung  
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  gefährlicher Güter auf der Straße 
BImSchV  Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
CAS   Chemical Abstracts Service 
DIN   Norm des Deutschen Instituts für Normung 
EC   Effektive Konzentration 
EG   Europäische Gemeinschaft 
EN   Europäische Norm 
IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations 
IBC-Code  Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur  
  Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut 
ICAO- TI  International Civil Aviation Organization-Technical Instructions 
IMDG-Code  International Maritime Code for Dangerous Goods 
ISO   Norm der Internation Standards Organization 
IUCLID  International Uniform ChemicaL Information Database 
LC   Letale Konzentration 
LD   Letale Dosis 
log Kow  Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser 
n.b.   nicht bestimmt 
n.z.   nicht zutreffend   
MARPOL  Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der  
  Meeresverschmutzung durch Schiffe 
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT   Persistent, bioakkummulierbar, toxisch 
RID   Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
TRGS   Technische Regeln für Gefahrstoffe 
UN  United Nations (Vereinte Nationen) 
VOC   Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
vPvB   sehr persistent und sehr bioakummulierbar 
VwVwS  Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
WGK   Wassergefährdungsklasse 

 


